
02.08.2021: 
Als Anlage 1 überlassen wir Ihnen das rechtskräftige Urteil vom 
31.08.1973 in  Sachen 1 U 1968/1973 des OLG München womit 
feststeht, dass die Gemeinde Eschenlohe zu Unrecht 1908/1909 als 
Eigentümerin von rund 1.900 Hektar Grund ins Grundbuch eingetragen 
wurde. 
Beim Verfahren 21 U 5590/1998 des OLG München geht es um die 
Frage, ob das Urteil der Anlage 1 auf Berufungsführerseite zu Gunsten 
von Christian Huber existiert und anwendbar ist. Dies war der Grund 
warum dieser Prozess überhaupt geführt wurde. Damals war dies aber 
Christian Huber nicht bekannt. Die Frage wurde aber rechtskräftig zu 
Gunsten von Christian Huber bejaht. Als Nachweis überlassen wir Ihnen
als Anlage 2 das rechtskräftige Urteil vom 07.05.1999 in Sachen 21 U 
5590/1998 des OLG München. 
Da die Eltern von Christian Huber (Hans Georg Huber und Irene Anita 
Huber) auf Seiten von Christian Huber stehen, werden sie nach § 325 
ZPO vom Urteil der Anlage 2 auf Seiten von Christian Huber erfasst. 
Durch die Urteile der Anlagen 1, 2 wird der rechtskräftige 
Sühnebescheid vom 13.05.1948 in Sachen A 1-1-1-46 der 
Spruchkammer Garmisch-Partenkirchen (siehe Anlage 3) vollzogen. 
Um dies außer Kraft zu setzen und das Urteil der Anlage 1 nicht 
anwenden zu müssen und um die Gemeinde Eschenlohe weiterhin falsch
im Grundbuch stehen zu lassen als „Eigentümerin“, wurden Hans Georg 
Huber, Irene Anita Huber und Christian Huber im August 2001 
widerrechtlich und unschuldig eingesperrt und dann falsch wegen 
„Mord“ angeklagt. Der rechtskräftige Freispruch vom 02.05.2002 in 
Sachen 1 K(l)s 31 Js 24914/2001 des LG München II besteht somit 
nachgewiesen aus den Titeln der Anlagen 1 – 3 und er besteht zu Recht. 
Die Mord-Anklage vom 12.12.2001 gegen die unschuldigen Personen 
(Hans Georg Huber, Irene Anita Huber und Christian Huber) ist bis 
heute Urkundenfälschung. Beweis: 
Anlage 1: rechtskräftiges Urteil vom 31.08.1973 in Sachen 1 U 
                 1968/1973 des OLG München; 
Anlage 2: rechtskräftiges Urteil vom 07.05.1999 in Sachen 21 U 5590/
                 1998 des OLG München; 
Anlage 3: rechtskräftiger Sühnebescheid vom 13.05.1948
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